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Ob eine eingeschlagene Grenzmarke 

in der Wiese oder ein klassischer 

Grenzstein am Wegesrand - Grenz-

markierungen hat jeder schon einmal 

gesehen.  

Was jedoch weniger bekannt ist: das 

Setzen von Grenzzeichen ist eine hei-

kle Angelegenheit, die nur von staat-

lich geprüften und beeideten Ingeni-

eurkonsulenten für Vermessungswe-

sen (Zivilgeometern) durchgeführt 

werden soll. 

„Wer ein Grundstück erben, (ver-)kau-

fen, bebauen oder teilen möchte, der 

wird sich früher oder später die Frage 

stellen, wo die Grundstücksgrenze ge-

nau verläuft. Sind die vorhandenen 

Daten der digitalen Katastermappe 

(DKM) unvollständig oder nicht kor-

rekt, ist eine aktuelle Begutachtung 

notwendig“, klärt Dipl.-Ing. Georg Ko-

fler auf. Er ist Ingenieurkonsulent für 

Vermessungswesen und Geodäsie und 

somit befugt, Grenzfeststellungen vor-

zunehmen und Teilungspläne zu er-

stellen. 

 

Das Erstellen von Grenzfestlegungs- 

und Teilungsplänen erfolgt durch ei-

nen objektiven und umfassenden Pro-

zess. Historische Dokumente und Plan-

material werden im Vermessungsamt 

und Grundbuch erhoben, Vermess- 

ungen vor Ort durchgeführt und die  

Eigentümer von angrenzenden Grund-

stücken zur Grenzverhandlung gela-

den. Das Ergebnis ist eine Vermes-

sungsurkunde, mit der eine grund-

bücherliche Durchführung möglich ist. 

 

Auch wenn Grenzzeichen verloren ge-

hen, dürfen diese nicht einfach so er-

setzt werden. Grenzzeichen sind ge-

meinsames Eigentum aller Anrainer. 

„Es ist ratsamer, sich an Experten zu 

wenden, um Streitigkeiten zu vermei-

den. Eine offizielle Eintragung im 

Grenzkataster schafft Rechtssicher-

heit“, spricht Kofler aus Erfahrung. 

 

Das Vermessungsbüro Kofler in Inns-

bruck ist seit mehr als 25 Jahren in 

der Grenz- und Katastervermessung 

tätig.  

Georg Kofler und sein Team stehen Ih-

nen für ein persönliches Informations-

gespräch gerne zur Verfügung:  

Tel. +43 512 588384 

 

www.buero-kofler.com 

Grenzvermessung:  

Worauf Sie achten sollten.


